
recht zugrunde liegende Leitgedanke der Vorbeugung und die da
mit im Zusammenhang stehende hohe rückfallverhütende Wir
kung des Strafvollzuges.
Das Strafvollzugs- und Wiedereingliederungsgesetz legt hinsicht
lich der Wiedereingliederung Strafentlassener in das gesellschaft
liche Leben fest:
— die Verantwortlichkeit für die Vorbereitung und Durchfüh

rung der Wiedereingliederung sowie für die Kontrolle der 
Durchführung (§ 59 SVWG);

— die Verpflichtung der Räte der Städte, Stadtbezirke und Ge
meinden, sich bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Wiedereingliederung und bei der Weiterführung der gesell
schaftlichen Erziehung auf die Mitarbeit gesellschaftlicher 
Kräfte zu stützen (§ 60 SVWG);

— die Verantwortlichkeit der Leiter der Betriebe und gleich
gestellten Einrichtungen sowie der Vorstände der Genossen
schaften für die Wiedereingliederung Strafentlassener in »den 
Produktionsprozeß (§ 61 SVWG);

— die Verantwortlichkeit der Leiter der Strafvollzugseinrichtun
gen bei der Vorbereitung der Wiedereingliederung durch die 
rechtzeitige und umfassende Information der für die Durch
führung der Wiedereingliederung verantwortlichen Organe 
(§ 62 SVWG);

— Die Verantwortlichkeit der Ämter für Arbeit und Berufsaus
bildung bezüglich der Bereitstellung von Arbeitsplätzen (§ 63 
SVWG);

— die Verantwortlichkeit der Abteilungen Volksbildung hinsicht
lich der Vorbereitung und Durchführung der Wiedereingliede
rung entlassener Jugendlicher (§ 64 SVWG);

— die Verantwortlichkeit für die Berichterstattung und die Re
chenschaftslegung über die Wiedereingliederung (§ 65 SVWG).12

І
Entsprechend der Bedeutung der ordnungsgemäßen und umfas
senden Vorbereitung und Durchführung der Wiedereingliederung 
erfaßt sie das Strafvollzugs- und Wiedereingliederungsgesetz in 
sehr präziser Form. Es geht von der Gesamtverantwortung der 
sozialistischen Gesellschaft aus und kennzeichnet die notwendigen 
speziellen Tätigkeiten der staatlichen und gesellschaftlichen Ver
antwortungsbereiche.

12 Vgl. dazu B u c h h o l z / K u n z e / M e h n e r ,  „Das Strafvollzugs- und Wie
dereingliederungsgesetz — erläutert für die Angehörigen des Organs Straf
vollzug“, a. a. O., S. 127—136.
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